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Kurztitel 

Schaffung eines eigenen Verfahrens für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische 
Unternehmer 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 279/1995 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 16/2021 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 § 3 

Inkrafttretensdatum 

15.01.2021 

Index 

32/04 Steuern vom Umsatz 

Beachte 

Ist erstmals auf Vorsteuerbeträge anzuwenden, die in das Kalenderjahr 2021 fallen (vgl. Art. II Abs. 7 
und 8). 

Text 

Erstattungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 

§ 3. (1) Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den Erstattungsantrag auf 
elektronischem Weg über das in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, eingerichtete elektronische 
Portal zu übermitteln. Der Antrag ist vorbehaltlich des § 28 Abs. 53 Z 1 und 2 UStG 1994 binnen neun 
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. In 
dem Antrag hat der Unternehmer den zu erstattenden Betrag selbst zu berechnen. Der Erstattungsantrag 
gilt nur dann als vorgelegt, wenn er alle in den Art. 8, 9 und 11 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 
12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an 
nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige 
(ABl. Nr. L 44 S. 23) festgelegten Angaben enthält. Die Abgabenbehörde kann zusätzliche Informationen 
anfordern, welche auch die Einreichung des Originals oder einer Durchschrift der Rechnung oder des 
Einfuhrdokumentes umfassen können. Diese Anforderung kann auch mit E-Mail erfolgen. Die Zustellung 
des E-Mails gilt mit dessen Absendung als bewirkt, ausgenommen der Antragsteller weist nach, dass ihm 
das E-Mail nicht zugestellt worden ist. 

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch Art. 2 Z 3, BGBl. II Nr. 579/2020) 

(2) Der zu erstattende Betrag muss mindestens 400 Euro betragen. Das gilt nicht, wenn der 
Erstattungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum eines Kalenderjahres ist. Für diese 
Erstattungszeiträume muss der zu erstattende Betrag mindestens 50 Euro betragen. 

(3) Bescheide im Erstattungsverfahren können elektronisch, über das in dem Mitgliedstaat, in dem 
der Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal, zugestellt werden. Die Zustellung gilt 
mit dem Einlangen im elektronischen Portal des Mitgliedstaates, in dem der Unternehmer ansässig ist, als 
bewirkt. Die Zustellung kann auch mit E-Mail erfolgen. Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend. 
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(4) Für den zu erstattenden Betrag ist bei Fristversäumnis nach Maßgabe der Abs. 5 bis 11 eine 
Säumnisabgeltung festzusetzen. 

(5) Die Säumnisabgeltung ist festzusetzen, wenn nach Ablauf von vier Monaten und zehn 
Werktagen nach Eingang des Erstattungsantrages bei der Abgabenbehörde des Erstattungsstaates keine 
Zahlung des zu erstattenden Betrages erfolgt. 

(6) Fordert die Abgabenbehörde zusätzliche Informationen gemäß Abs. 1 an, so besteht der 
Anspruch auf die Säumnisabgeltung erst mit Ablauf von zehn Werktagen nach Ablauf einer Frist von 
zwei Monaten ab Entsprechung der Aufforderung. Die Säumnisabgeltung ist diesfalls jedoch frühestens 
mit Ablauf von zehn Werktagen nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab Eingang des 
Erstattungsantrages festzusetzen. 

Werden weitere zusätzliche Informationen angefordert, so besteht der Anspruch auf Säumnisabgeltung 
mit Ablauf von zehn Werktagen nach Ablauf einer Frist von acht Monaten ab Eingang des 
Erstattungsantrages. 

(7) Die Zahlung gilt als erfolgt mit Ablauf von zehn Werktagen nach dem Tag der Bekanntgabe des 
Erstattungsbescheides, es sei denn, der Unternehmer weist nach, dass er den zu erstattenden Betrag später 
erhalten hat. 

(8) Als Zahlung gilt auch die Pfändung des Erstattungsbetrages oder dessen Verwendung zur 
Tilgung einer fälligen Schuld des Antragstellers gegenüber dem Bund. 

(9) Die Höhe der Säumnisabgeltung beträgt für den nicht zeitgerecht erstatteten Abgabenbetrag 2%. 
Eine zweite Säumnisabgeltung ist festzusetzen, soweit der Abgabenbetrag nicht spätestens drei Monate 
nach dem Ende der Fristen in Abs. 5 und Abs. 6 erstattet wird. Eine dritte Säumnisabgeltung ist 
festzusetzen, soweit der Abgabenbetrag nicht spätestens drei Monate nach dem Eintritt der Verpflichtung 
zur zweiten Säumnisabgeltung erstattet wird. Die zweite und die dritte Säumnisabgeltung betragen 
jeweils 1% des zum maßgebenden Stichtag nicht erstatteten Abgabenbetrages. 

(10) Ein Anspruch auf Säumnisabgeltung besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang einer entsprechenden 
Aufforderung der Abgabenbehörde nachkommt. 

(11) Eine Säumnisabgeltung, die den Betrag von 50 Euro nicht erreicht, ist nicht festzusetzen. 
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